
 

 

Entschädigungsreglement für die Mitglieder der Kirchenpflege und der 

Rechnungsprüfungskommission 

(vom 9. Juni 2013) 

Die Kirchgemeindeversammlung der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Dürnten beschliesst: 

 

I. Die jährliche Grundentschädigung und die jährlichen Funktionszulagen für die Mitglieder der 

Kirchenpflege werden wie folgt festgesetzt: 

 1. Grundentschädigung Fr. 2‘000.00 

 2. Funktionszulagen 

  Handlungsfeld: Gemeindaufbau und Leitung 

  2.1 Präsidium Fr. 5‘500.00 

  2.2 Vizepräsidium Fr. 500.00 

  2.3 Ressort Finanzen Fr. 3‘500.00 

  2.4 Ressort Liegenschaften Fr. 2‘500.00 

  2.5 Ressort Personelles Fr. 2‘000.00 

  Handlungsfeld: Verkündigung und Gottesdienst 

  2.6 Ressort Gottesdienst und Musik Fr. 1‘500.00 

  Handlungsfeld: Bildung und Spiritualität 

  2.7 Ressort Jugend und Familie Fr. 1‘500.00 

  Handlungsfeld: Diakonie und Seelsorge 

  2.8 Ressort Spenden/Kollekten/Oeme Fr. 1‘500.00 

  2.9 Diakonie/Gemeindediakonie Fr. 750.00 

 

II. Die Entschädigung für die Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission wird wie folgt 

festgesetzt: 

  Sitzungsgeld Fr. 70.00 

 

III. Die Vergütung von Spesen richtet sich nach dem Spesenreglementi der Kirchgemeinde.  

 

IV. Dieser Beschluss tritt auf die Amtsperiode 2014 - 2018 in Kraft. 

 

 

                                                           
i Gemäss Beschluss der Kirchenpflege Dürnten vom 20. Oktober 2015. 


